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a) einen Personalausweis unter falschen Angaben be
antragt oder entgegen den Bestimmungen des § 2 
Abs. 2 den Personalausweis nicht abgibt;

b) einen gefundenen Personalausweis nicht bei der 
nächsten Volkspolizeidienststelle abgibt;

c) Personen beherbergt oder in ein Arbeitsverhältnis 
annimmt, die keiner; Personalausweis oder keine 
anderen gültigen Ausweispapiere besitzen.

(2) Werden die in den Buchstaben a bis c bezeidi- 
neten Handlungen fahrlässig begangen, so werden sie 
mit Geldstrafe bis zu 150 DM und Haft oder mit einer 
dieser Strafen bestraft.

§ 11
Mit Geldstrafe bis zu 150 DM und Haft oder mit 

einer dieser Strafen wird bestraft, wer vorsätzlich oder 
fahrlässig
a) entgegen den Bestimmungen dieser Verordnung es 

unterläßt, einen Personalausweis zu beantragen 
oder Veränderungen seiner Personalien binnen 
einer Woche der zuständigen Dienststelle der Volks
polizei nicht meldet;

b) den Verlust oder die Wiederauffindung seines Per
sonalausweises bei der nächsten Dienststelle der 
Volkspolizei nicht anzeigt;

c) einen Personalausweis einer anderen Person unbe
fugt überläßt oder zum unbefugten Besitz an
nimmt;

d) sich ohne oder ohne gültigen Personalausweis im 
Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik 
aufhält.
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